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Abstract: Durch neue Paradigmen wie Ubiquitous Computing ergeben sich neue

Möglichkeiten und Anwendungsgebiete für die Informationstechnik, angefangen

bei einfachen Alltagsaufgaben wie dem Einkaufen bis hin zur Planung und

Durchführung von Terminen oder Veranstaltungen. Dieser Beitrag beschäftigt sich

mit der Frage, inwiefern das grundgesetzlich garantierte Persönlichkeitsrecht durch

neue Techniken und technikorientierte Paradigmen beeinflusst wird und welche

Möglichkeiten es gibt, diese Beeinflussung bei der Technikentwicklung zu

berücksichtigen. Bei dieser Analyse liegt der Schwerpunkt auf der

Grundfunktionalität der Adaption sowie der Entdeckung und Integration externer

Dienste als elementare Bestandteile von ubiquitären Systemen. Ausgangspunkt für

die rechtliche Analyse ist die selbst-adaptive und kontextsensitive Anwendung

„Meet-U“.

1 Einleitung

Im Zeitalter des Ubiquitous Computing werden Menschen allgegenwärtig von

Anwendungen begleitet, die sie bei Ihren alltäglichen Aktivitäten unterstützen. Dabei

können mobile Anwendungen die Umgebung durch Sensoren und andere Schnittstellen

wahrnehmen und sich dementsprechend neuen Situationen anpassen. Häufig werden

außerdem externe Dienste eingebunden, um dem Benutzer zusätzliche Anwendungen

und Funktionalitäten anzubieten.

Bisher ist nur ansatzweise erforscht, inwiefern diese Funktionalitäten dem allgemeinen
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